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Herzlich willkommen

Der rote Faden

1. Sanierungsgebiete: Ziele und Verfahren

2. Zonierung der Sanierungsgebiete

3. Ermittlung Zonenanfangs- und Endwerte

4. Die Zustandsanalyse
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Sanierungsgebiete

• Städtebauliche Sanierungsmaßnahme 
§136 Abs. 1 Baugesetzbuch

• Es geht darum, städtebauliche Missstände oder funktionelle Schwächen zu beheben oder 
wesentlich zu verbessern

• Es wurden Sanierungsmaßnahmen seit Anfang der 80er Jahre durchgeführt
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Ausgleichsbeträge in Sanierungsgebieten
(umfassendes Sanierungsverfahren, siehe §154 und §155 BauGB)

• Mit der Sanierung finden erhebliche Verbesserungen im Gebiet statt

• Die in Aussicht stehenden Bodenwertsteigerungen werden nach der Durchführung der 
Städtebaulichen Gesamtmaßnahme von der Gemeinde als Ausgleichsbeträge abgeschöpft

• Der Ausgleichsbetrag wird aus der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerung ermittelt

• Die Gebäude und baulichen Anlagen bleiben unberücksichtigt (BauGB§ 196 Abs. 1 
Satz 2 und ImmoWertV § 16 Absatz 1, Satz 1)
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Zeitlinie
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Das Sanierungsgebiet
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Anfangs- und Endwert (§ 154 Abs. 2 BauGB)

Endwert
Bodenwert ohne Bebauung, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des 
Sanierungsgebiets ergibt

Anfangswert
Bodenwert ohne Bebauung, der sich ergeben 
würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt 
noch durchgeführt worden wäre.

Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung =
Endwert (EW) - Anfangswert (AW)
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Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung
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Die Ermittlung der Zonenwerte

Das Zonenwertgutachten ermittelt die Bodenwertsteigerung, die (ausschließlich) im 
Ergebnis der Sanierung entstanden ist.

Verfahren genau nach Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) und 
Baugesetzbuch.

Statistisches Verfahren (u.a. Delphi-Methode): Verschiedene Faktoren werden durch 
mehrere Sachkundige eingeschätzt. Ein „Zielbaum“ ermittelt Unterschiede zwischen den 
Zuständen vor und nach der Sanierung. 

Ergebnis des Zielbaums und Einfluss des Bodenwerts bei der Wertsteigerung 
(Bodenwertfaktor) ergeben die Wertveränderung in €/m².
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Das Verfahren zur Ablösung der Ausgleichsbeträge

1. Erstellung Zonenwertgutachten

2. Anhörung mit Höhe Ausgleichsbetrag und Angebot für Gespräche

3. Gespräche der Eigentümer mit dem Gutachterteam (auf Wunsch)

4. Bescheid
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Das Gesprächsangebot

Wann sollten die Grundstückseigentümer das Gesprächsangebot mit dem 
Gutachterteam annehmen?

1. Wenn Sie Fragen zum Verfahren haben

2. Wenn Sie besondere Rechte und Belastungen auf dem Grundstück haben

3. Wenn Sie über einen städtebaulichen Vertrag Leistungen für die Stadt 
erbracht haben

4. Wenn bei Ihrem Grundstück etwas anders ist als bei anderen Grundstücken 
(besondere Lage, Beeinträchtigungen, …)
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Anfangs- und Endwerte je Zone
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Ohne die richtigen 
Zutaten

fehlt Ihnen etwas.
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	Anlage  1 Präsentation Sanierungsausgleichsbeträge

